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Immer mehr 
Menschen 

arbeiten im Büro

Dies entspricht 

etwa 32 Mio. 

Beschäftigten 

Zum Vergleich:

2015 waren 52 % überwiegend 

an einem Büroarbeitsplatz tätig 

(ca. 22,5 Mio. Beschäftigte)
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Nutzung von

Homeoffice nach Wegfall

der Homeoffice-Pflicht
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Büroarbeit findet nicht mehr ausschließlich im Büro statt 

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024



Agenda
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• Rechtsgrundlagen – Begriffsbestimmungen

• Grundlagen der Gestaltung

• Telearbeit – mobile Arbeit – Homeoffice

• Bewegung im Büro
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit - Rechtsgrundlagen

Quelle: DGUV-Information 215-

410 „Bildschirm- und 

Büroarbeitsplätze“ 
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Rechtsgrundlagen - Begriffsbestimmungen

Arbeitsstättenverordnung § 2 Begriffsbestimmungen

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die mit Bildschirmgeräten und 

sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für 

die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt 

hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der 

Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des 

Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder 

eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist. 

Werden Tätigkeiten außerhalb von Arbeitsräumen (in der Arbeitsstätte oder im Rahmen von Telearbeit zu Hause) 

ausgeübt, handelt es sich in der Regel um mobile Arbeit (im häuslichen Umfeld = Homeoffice) 
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit                           
Rechtsgrundlagen - Begriffsbestimmungen
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Grundpflichten des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin

im Rahmen von Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen in der Arbeitsstätte, an Telearbeitsplätzen und bei mobiler Arbeit 

(siehe Arbeitsschutzgesetz)

• Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

• Sichere und gesundheitsgerechte Arbeit sicherstellen

• Unterweisung der Beschäftigten

An Bildschirmarbeitsplätzen in der Arbeitsstätte und Telearbeitsplätzen muss das Unternehmen außerdem Mobiliar, 

Arbeitsmittel und Kommunikationsmittel stellen (nicht jedoch bei mobiler Arbeit). 

Das Arbeitsschutzgesetz gilt immer (ebenso wie das Arbeitszeitgesetz), die Arbeitsstättenverordnung nur bei 

Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen und an Telearbeitsplätzen (nicht jedoch bei mobiler Arbeit).
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit
Grundlagen der Gestaltung
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Bildschirm

• Bildschirm möglichst niedrig auf der Arbeitsfläche 

aufstellen (Blick nach unten)

• Bildschirmgröße und Sehabstand abhängig von 

der Arbeitsaufgabe und der Bildschirmgröße (z.B. 

60 cm bei 15 Zoll-LCD-Bildschirm)

• Positivdarstellung (dunkle Buchstaben auf hellen 

Hintergrund) bevorzugen

• Nur gut entspiegelte Bildschirme einsetzen

• LCD (Flach-)-Bildschirme sind flimmerfrei 

Quelle: DGUV-Information 215-

410 „Bildschirm- und 

Büroarbeitsplätze“ 
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit
Grundlagen der Gestaltung - Eingabemittel
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Tastatur

• Möglichst flache und ausreichend große Tastaturen 

benutzen

• Helle Tastaturen werden empfohlen

• 15-20 cm Fläche vor der Tastatur zum Auflegen der 

Hände

• Mit oder ohne Nummernblock

Maus

• Mausgröße sollte zur Handgröße passen

• Ausreichend Bewegungsfläche einplanen

• Symmetrische Mäuse erlauben eine Bedienung mit 

beiden Händen
Quelle: DGUV-Information 215-410 „Bildschirm-

und Büroarbeitsplätze“ 
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Ergonomie bei der Bildschirmtätigkeit
Grundlagen der Gestaltung - Eingabemittel
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Die Auswahl sollte symptombezogen

unter Einbeziehung der Beschäftigten und 

von Betriebsarzt/-ärztin, ggf. Fachkraft

für Arbeitssicherheit erfolgen 

28.02.2024
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Grundlagen der Gestaltung

Mobiliar (Tisch, Stuhl)

Quelle: DGUV-Information 215-410 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“ 

Büroarbeitstisch

• Arbeitsfläche mindestens 160 (120) x 80 cm

• Ausreichend Beinraum unter der Tischfläche

• Tisch höheneinstellbar oder besser höhenverstellbar (74,0 ± 2 cm) 

• Sitz-/Steharbeitstische sind empfehlenswert, es gibt aber keine 

gesetzliche Grundlage, die eine Anschaffung fordert. Haltungswechsel 

alle 20 Minuten empfehlenswert, Unterweisung!
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Grundlagen der Gestaltung

Mobiliar (Tisch, Stuhl)

Quelle: DGUV-Information 215-410 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“ 

Büroarbeitsstuhl

• Höhenverstellung und Federung sowie günstige Formung des Sitzes

• Rückenlehne höhenverstellbar sowie permanent neigbar mit Möglichkeit zur 

Arretierung, Lendenlordosenunterstützung

• Ggf. Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne zueinander 

(Synchronmechanik)

• Geeignete Rollen, lastabhängig gebremst

• Falls Armlehnen vorhanden sind, sollten diese                                                       

höhenverstellbar sein

Bürostühle sind standardmäßig für 
Körpergrößen > 150 cm bis < 190 cm 
geeignet sowie bis 110 kg Körpergewicht 

Sitzbälle, Kniehocker, Pendelstühle, Deskbikes
und Walkstations erfüllen nicht die 
ergonomischen Anforderungen an Bürostühle 
und sind daher nicht als Sitzmöbel im Büro 
geeignet (s. VBG-Fachwissen „Gesundheit im 
Büro“)
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Grundlagen der Gestaltung

Beleuchtung

 Büroräume sollten möglichst mit Tageslicht beleuchtet sein

 Blendungen vermeiden, daher Aufstellung des Schreibtisches 

senkrecht zur Fensterfront

 gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzplatzes, daher 

Schreibtischleuchte nur in Kombination mit Deckenbeleuchtung

 Mindestbeleuchtungsstärke am Bildschirmarbeitsplatz von 500 Lux, 

bei besonderen Anforderungen 750 Lux.

 Weitere Infos: DGUV-Information 215-442 „Beleuchtung im Büro“

und DGUV-Information 215-220 „Nichtvisuelle Wirkungen von Licht 

auf den Menschen“

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit

Sonnenschutz-

vorrichtungen 

Ausreichendes 

Tageslicht  

Aufstellung des 

Arbeitsplatzes mit 

Blickrichtung parallel 

zum Fenster

Keine 

Blendung

Eventuell

veränderbares Licht 

Ausreichende

Helligkeit

Gut entspiegelte 

Bildschirme
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Grundlagen der Gestaltung

Behaglichkeitsbereich

Quelle: DGUV-Information 215-410 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“ 

Maßnahmen entsprechend der Lufttemperaturen im Raum (in 

Anlehnung an ASR A3.5 „Raumtemperaturen“)

Raumklima 
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Grundlagen der Gestaltung

Lärm

Anhang der Arbeitsstättenverordnung 3.7

In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des Betriebes möglich ist. Der Schalldruckpegel am 

Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängigkeit von der Nutzung und den zu verrichtenden Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass keine 

Beeinträchtigungen der Gesundheit der Beschäftigten entstehen

ASR A3.7 „Lärm“

5.1 Maximal zulässige Beurteilungspegel

(1) Während der Ausübung von Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie I (hohe Konzentration und hohe Sprachverständlichkeit, z.B. ärztliche 

Untersuchung, Behandlung, Operation) darf ein Beurteilungspegel von 55 dB(A) nicht überschritten werden. 

(2) Während der Ausübung von Tätigkeiten der Tätigkeitskategorie II (mittlere Konzentration und mittlere Sprachverständlichkeit, z.B. 

Sachbearbeitung, allgemeine Bürotätigkeit, Laboratorium) darf ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) nicht überschritten werden. 
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Noch Fragen zum Thema 
Bildschirmarbeit?

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024
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Arbeitsstättenverordnung § 2 Begriffsbestimmungen

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für 

die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt 

hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der 

Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des 

Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder 

eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist. 

Werden Tätigkeiten außerhalb von Arbeitsräumen (in der Arbeitsstätte oder im Rahmen von Telearbeit zu Hause) 

ausgeübt, handelt es sich in der Regel um mobile Arbeit (im häuslichen Umfeld = Homeoffice) 

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit

Telearbeit – mobile Arbeit - Homeoffice
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Grundpflichten des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin

im Rahmen von Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen in der Arbeitsstätte, an Telearbeitsplätzen und bei mobiler Arbeit 

(siehe Arbeitsschutzgesetz)

• Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

• Sichere und gesundheitsgerechte Arbeit sicherstellen

• Unterweisung der Beschäftigten

An Bildschirmarbeitsplätzen in der Arbeitsstätte und Telearbeitsplätzen muss das Unternehmen außerdem Mobiliar, 

Arbeitsmittel und Kommunikationsmittel stellen (nicht jedoch bei mobiler Arbeit). 

Das Arbeitsschutzgesetz gilt immer (ebenso wie das Arbeitszeitgesetz), die Arbeitsstättenverordnung nur bei 

Tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen und an Telearbeitsplätzen (nicht jedoch bei mobiler Arbeit).

Telearbeit – mobile Arbeit - Homeoffice

28.02.2024
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Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im Homeoffice/bei mobiler Arbeit 

z.B. mit Hilfe von Checklisten (kein Zutrittsrecht des Arbeitgebers im häuslichen Bereich)

Checkliste für 

ergonomisches Arbeiten im 

Homeoffice (dguv.de)

Kurz- und Langversion

Telearbeit – mobile Arbeit - Homeoffice

28.02.2024Ergonomie der Bildschirmtätigkeit



21

Arbeitsplatzausstattung bei mobiler Arbeit/im Homeoffice

Es gelten die gleichen ergonomischen Grundsätze wie am Bildschirmarbeitsplatz im Büro. 
Der Arbeitgeber muss den Arbeitsplatz nicht ausstatten, kann es aber tun. 

Hardwareausstattung bei mobiler Arbeit/im Homeoffice

• Smartphone oder Tablet sind nur für kurze Bearbeitungszeiten geeignet

• Notebook (ohne zusätzliche Tastatur, Maus, Bildschirm, Möbel) für stundenweises 
Arbeiten, empfehlenswert ist dabei die Nutzung eines festen Tisches und eines 
geeigneten Stuhles.

• Bei längerem (temporär regelmäßigen) Arbeiten im Homeoffice: Notebook mit einem, je 
nach Tätigkeit, ausreichend großen Display (empfehlenswert ist eine 
Bildschirmdiagonale von mindestens 15‘‘), einer zusätzlichen Tastatur und Maus und 
wenn möglich einem zusätzlichen Bildschirm zur weiteren Verbesserung der 
ergonomischen Situation

Telearbeit – mobile Arbeit - Homeoffice

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024
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Unterweisung der Beschäftigten bei mobiler Arbeit/im Homeoffice

Eine Unterweisung von Beschäftigten im Homeoffice sollte unter anderem folgende 
Punkte enthalten:

• Regelungen zu Arbeitszeiten und Erreichbarkeit, Ansprechpartner (z. B. Fragen zur 
Arbeitssicherheit oder zu besonderen Situationen)

• Hinweise zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und Nutzung der bereitgestellten 
Arbeitsmittel (z. B. Positionierung von Bildschirm, Tastatur und Maus, ausreichende 
Beleuchtung, etc.), Hinweise zur ergonomischen Sitzhaltung und zum dynamischen 
Sitzen

• Außerdem sollten die Beschäftigten auch im Homeoffice angehalten werden, die 
Tätigkeit öfter durch kurze Bewegungspausen zu unterbrechen. 

Telearbeit – mobile Arbeit - Homeoffice
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Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz 
Faltblatt zur Unterweisung

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024
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Weitere Informationen:

Themenseite der VBG: VBG – Homeoffice

Themenseite der DGUV: Homeoffice –
Informationsportal (dguv.de)

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024



Wie gesund lebt Deutschland? - DKV Report 2023
(in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung 
an der Deutschen Sporthochschule Köln)

An einem normalen Werktag sitzen Menschen

in Deutschland im Schnitt 9,2 Stunden pro Tag 
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Im Homeoffice ist die tägliche Sitzzeit deutlich

länger (im Schnitt 11,5 Stunden pro Tag)  

Bewegung im Büro

Ergonomie der Bildschirmtätigkeit 28.02.2024

Quelle: DKV Report 2023



Sitzender Lebensstil (Sedentary Lifestyle)

• Ein Großteil der „Wachzeit“ wird im Sitzen verbracht 
(im Büro, in der Freizeit, bei der Fortbewegung.….)

• Es findet keine regelmäßige Unterbrechung des 
Sitzens durch Bewegungseinheiten statt

• Der Energieverbrauch liegt ≤ 1,5 ME (metabolisches 
Equivalent) 
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Sitzender Lebensstil (Sedentary Lifestyle) ist ein eigenständiger Risikofaktor (z.B. für Herz-

Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes….). Lange Sitzzeiten lassen sich durch

sportliche Aktivitäten (nach Arbeitsende) nicht oder nur sehr begrenzt  ausgleichen

Bewegung im Büro
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Bewegung bei der Arbeit
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.


